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Bedeutung der Thematik für kommunale Unternehmen 

Die nachhaltige Entwicklung erfordert den umweltverträglichen Einsatz endlicher Res-

sourcen und den Ausbau der Nutzung „unendlicher“, d. h. erneuerbarer, Ressourcen. Da-

bei werden auch immer mehr Produkte aus sog. „biologisch abbaubaren“ neuen Materi-

alien hergestellt. Diese neuartigen Produkte müssen nach ihrer Nutzungsphase entsorgt 

werden. Für viele wird in Anspruch genommen oder suggeriert, sie dürften oder könnten 

bei der Sammlung und Verwertung kommunaler Bio- und Grünabfälle „mitkompostiert“ 

werden. Dies stellt die kommunale Recyclingwirtschaft vor neue Herausforderungen. 

Positionen des VKU zur Entsorgung von BAW in Kürze 

BAW sollten nicht über das Abbauverhalten, sondern hinsichtlich ihres ökologischen Wer-

tes definiert werden.  

1. Die Verwendung von Werkstoffen aus nachhaltig erzeugten nachwachsenden Roh-

stoffen schont grundsätzlich Ressourcen, unabhängig davon, ob sie biologisch abbau-

bar sind oder nicht.  

2. BAW sollten vorrangig als Material recycelt werden. Eine energieaufwendige Be-

handlung durch biologische Verfahren stellt keine hochwertige Verwertungsform 

dar. Wenn ein Recycling nicht möglich ist, sollten BAW der energetischen Verwertung 

zugeführt werden, um den Energiegehalt der BAW zu nutzen.  

3. Eine Erfassung von BAW, das gilt auch für Bioabfallsammeltüten, über die Biotonne 

oder Grüngutsammlung ist nicht vorteilhaft und muss unterbleiben.  

Die Verwendung von BAW-Sammeltüten kann zwar zur Steigerung der Erfassungs-

mengen führen. Zugleich verleitet diese Option Abfallerzeugende möglicherweise 

dazu, auch andere BAW- und fossile Kunststoffprodukte mit dem Bioabfall zu erfas-

sen und diesen so zu verschmutzen. Auch werden BAW-Sammeltüten bei der groß-

technischen Bioabfallbehandlung teilweise nicht vollständig abgebaut; ihre Reste 

vermindern die Absatzfähigkeit der Komposte. Für die Steigerung der Erfassungs-

mengen sind deshalb unbeschichtetes Altpapier oder Sammeltüten aus (möglichst 

unbeschichtetem) Papier als „Sammel- und Transportmaterialien“1 vorzuziehen. 

Beitrag der Bioabfallverwertung zur Erreichung der Strategie 2030 
und der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen 

Die kommunale Bioabfallverwertung trägt zur Erreichung der Ziele 2 „kein Hunger“, 7 „Be-

zahlbare und saubere Energie“, 8 „Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“, 

11 „Nachhaltige Städte und Gemeinden“, 12 „Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Pro-

duktion“, 13 „Maßnahmen zum Klimaschutz“ und 15 „Leben an Land“ bei. 

Eine reduzierte Bioabfallverwertung als Komposte und Erden aufgrund der Verschmut-

zung mit nicht ausreichend schnell abbaubaren BAW sowie die Behandlung von BAW 

(fast) ohne nutzbares Produkt in der getrennten Bioabfallbehandlung, aber mit zusätzlich 

erforderlichen Ressourcen, gefährden diese Zielbeiträge. (siehe Seite 10) 
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Entsorgung „Biologisch abbaubarer Werkstoffe“ 

In diesem Positionspapier wird die Entsorgung der sog. biologisch abbaubaren Werkstoffe 

(BAW) aus Sicht der kommunalen Bio- und Grüngutverwertung bewertet. Die vorliegen-

den Argumente und Positionen gelten jedoch nicht nur für die öffentlich stark wahrge-

nommenen „biologisch abbaubaren“ Kunststoffe (BAK), sondern auch für alle anderen 

Materialien und Produkte mit ähnlicher Problematik, z. B.  

 beschichtetes, versiegeltes oder wasserfestes Papier. Das Umweltbundesamt lis-

tet z. B. Kaffeebecher „aus Pappe“ unter „Mythen …  zum Thema“ biobasierte und 

biologisch abbaubare Einwegverpackungen auf und sagt: „In den seltensten Fäl-

len sind die Verpackungen biologisch abbaubar.“2  

 solche, die zwar aus natürlichen Rohstoffen stammen, aber die durch chemische 

oder physikalische Behandlung von pflanzlichen oder tierischen Bestandteilen in 

ihrer Beschaffenheit stark verändert wurden, wie Trinkbecher aus Bambus, 

 Gebrauchsgegenstände aus pflanzlichen und tierischen Materialien wie Einweg-

besteck aus Holz, Zahnbürsten aus Holz und natürlichen Borsten, Ohrstäbchen 

aus Holz und Baumwolle. 

Die unter kommunale Verantwortung fallenden Bioabfälle aus privaten Haushaltungen 

(„Biogut“ aus der „Biotonne“) sowie öffentlichen Garten- und Parkabfälle (Grüngut), 

einschließlich biologischer Friedhofs- und Landschaftspflegeabfälle, bildeten im Jahr 2018 

mit 8,8 Mio. t fast 60 % der insgesamt in Deutschland in zentralen Vergärungs- und 

Kompostierungsanlagen verwerteten Bioabfälle.3Zugleich werden nur 60 % der nativ-

organischen Bioabfälle aus privaten Haushaltungen in Deutschland getrennt erfasst, bei 

regional sehr unterschiedlichen Mengen pro Einwohner/in.4 

Von den Produkten der Bioabfallverwertung, die der Gütesicherung durch die 

Bundesgütegemeinschaft Kompost (BGK) unterliegen, werden 53 % an die konventionelle 

und 5 % an die ökologische Landwirtschaft, gut 13 % an den Garten- und Landschaftsbau, 

Sonderkulturen usw., fast 22 % an Erdenwerke sowie gut 7 % an den Hobbygartenbereich 

vermarktet. Insgesamt werden durch die Mitglieder 13 Mio. t Bioabfälle verwertet. Seit 

dem Jahr 2000 sind die Einsatzmengen und Mitgliederzahl kontinuierlich gestiegen.5 

Viele der durch Landwirtschaft, Landbau und Gartenbau genutzten Böden unterliegen 

ohne Düngung einem Abbau der organischen Bodensubstanz (OBS). Die OBS wiederum 

ist von wesentlicher Bedeutung für Struktur, Erosionsbeständigkeit, Wasser- und 

Lufthaushalt, Ökologie, Biodiversität und Fruchtbarkeit der Böden. Dazu gehört auch der 

Klimaschutz durch die Festlegung von Kohlenstoff und Stickstoff im Boden, siehe z. B. die 

4-Promille-Initiative des Pariser Übereinkommens.6 Die angemessene Zufuhr von 

Komposten, Ernteresten und anderen organischen Abfall- und Reststoffen zu Böden hat 

deshalb eine Dünge- und vor allem Bodenverbesserungs-, Klimaschutz- und 

Umweltschutzfunktion,7 auch und besonders im ökologischen Landbau.8 

Der Rückgang des Gehaltes an OBS ist auch in der EU eine der „Hauptgefahren für den 

Boden“.9 Im Frühjahr 2020 wurde eine Online-Konsultation der Öffentlichkeit zur EU-

Bodenstrategie durchgeführt und im Dezember 2020 eine „Beobachtungsstelle für 
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gesunde Böden“ eingerichtet. Erstere stand unter der Ankündigung „Bodenschutz ist 

Klimaschutz“. Der Schutz der Humusschicht wird im Zweck des Düngegesetzes 

gefordert.10 

Die Quantität und Qualität der kommunalen Bioabfälle und der aus 
ihnen erzeugten Produkte ist deshalb für Umwelt, 
Kommunalwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Landwirtschaft, 
Garten- und Landschaftsbau und die private Kleingärtnerei 
insgesamt von großer Bedeutung.Kunststoffe in der Umwelt und 
kommunale Bioabfälle 

Die Verwendung von Kunststoffen ist im Zusammenhang mit der immer sichtbarer 

werdenden Verschmutzung unserer Umwelt mit Makro- und Mikroplastik zu Recht in die 

Kritik geraten. Auch das Ansehen des seit Menschengedenken anerkanntermaßen 

wertvollen Recyclingproduktes und Bodenverbesserungsmittels Kompost wird aufgrund 

von Kunststofffehlwürfen in die Bioabfallsammlung teilweise in Mitleidenschaft gezogen. 

Für Deutschland wird abgeschätzt, dass pro Jahr ca. 200.000 t Kunststoffe absichtlich oder 

unabsichtlich in die Umwelt eingetragen werden.11 Es ist bekannt, dass auch die 

inkonsequente getrennte Erfassung von Bioabfällen durch die Abfallerzeugenden zu 

einem gewissen Gehalt an Kunststoffen (und anderen Fremdbestandteilen) in den 

gesammelten Bioabfällen führt. An erster Stelle sind hier Plastiktüten als Sammelgefäße 

sowie verpackte Lebensmittelabfälle zu nennen. Solche Fremdbestandteile können durch 

die technische Aufbereitung der Bioabfälle nicht vollständig entfernt werden.  

Durch Düngerecht, Abfallrecht und Gütesicherung für Komposte und Gärprodukte wird 

deshalb auch deren Kunststoffgehalt streng begrenzt. Die hohen Anforderungen an die 

Produktreinheit von z. B. einer Flächensumme der ausgelesenen Fremdstoffe von 

höchstens 10 cm2/Liter Substratkompost12 gewährleisten dabei einen extrem niedrigen 

Kunststoffanteil, der in den durch die BGK gütegesicherten Komposten und Gärprodukten 

im Jahr 2018 im Mittel 0,028 % der Trockenmasse ausmachte.13 Die Kunststoffgrenzwerte 

der Düngemittelverordnung werden dabei nur zu 10 % oder weniger ausgeschöpft.14 Es 

wird aktuell abgeschätzt, dass ca. 1 % der Kunststoffeinträge in die Umwelt in Deutschland 

mit Komposten erfolgt.15  

Der VKU und seine Mitglieder tragen durch ihre Aktivitäten bereits entscheidend zur 

Sicherung der Menge und Qualität der Bioabfälle für das Recycling und auch zur 

Verringerung der Vermüllung der Umwelt mit Kunststoffabfällen bei, insbesondere durch 

die Kampagnen #wirfuerbio, Europäische Woche der Abfallvermeidung und Let’s Clean 

Up Europe, die Internetplattform zur Abfallberatung und die Unterstützung anderer 

Akteure wie der Aktion Biotonne Deutschland.16 

Zahlreiche Leitfäden und Beispielsammlungen für die Verbesserung von Quantität und 

Qualität der getrennt gesammelten Bioabfälle stehen bereits zur Verfügung.17 

Zugleich bewerben einige Hersteller und Inverkehrbringer ihre Produkte aus biologisch 

abbaubaren Werkstoffen (BAW) insbesondere im Bereich von Verpackungen und von 

kurzlebigen Gebrauchsgegenständen als „kompostierbar“.  
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Die Produktpalette umfasst im Wesentlichen:  

 Bioabfallsammeltüten als Sammelhilfe zur Erfassung von Küchenabfällen oder 

auch Säcke zur Auskleidung der Biotonne 

 Hemdchenbeutel in der Obst- und Gemüseabteilung oder Tragetaschen 

 Verpackungen für Lebensmittel und auch Nicht-Lebensmittel 

 Füllstoffe (Loose Fill) für Pakete zum Schutz von Produkten beim Transport 

 Produktbestandteile im Bereich des Privatkonsums wie Kaffeekapseln, bepflanzte 

Blumentöpfe oder Aufkleber 

 Cateringprodukte (Becher, Teller und Bestecke) 

 Backpapier/-beschichtungen 

 Landwirtschaftlich genutzte Produkte wie Mulchfolien. 

zu 1. Die Verwendung von Werkstoffen aus nachhaltig erzeugten 
nachwachsenden Rohstoffen schont grundsätzlich Ressourcen, 
unabhängig davon, ob sie biologisch abbaubar sind oder nicht. 

Durch den Einsatz nachwachsender Rohstoffe bei der Herstellung von Werkstoffen wer-

den fossile Rohstoffe ersetzt. Dies wird vom VKU ausdrücklich begrüßt. Ökobilanzielle Be-

trachtungen haben bisher jedoch keine eindeutigen Belege für generelle Umweltvorteile 

z. B. biobasierter gegenüber fossilen Kunststoffen erbracht. Nach Angaben des Umwelt-

bundesamtes kann die Verwendung nachwachsender Rohstoffe zwar zu einer Schonung 

fossiler Ressourcen und zu einer Verbesserung der CO2-Bilanz führen; Vorteile in einer 

oder zwei Wirkungskategorien würden im Regelfall aber nicht ausreichen, um eine Grund-

überlegenheit zu begründen. 18 2012 kamen das ifeu-Institut und das Umweltbundesamt 

zu dem Ergebnis, dass biologisch abbaubare Kunststoffe für Verpackungen, die aus nach-

wachsenden Rohstoffen hergestellt werden, darunter auch Bioplastiktüten, insgesamt 

keinen ökologischen Vorteil gegenüber herkömmlichen Kunststoffverpackungen haben.19 

Selbst der „vollständige“ Abbau von BAW in der Bioabfallverwertung stellt insgesamt kei-

nen ökologischen Vorteil dar (siehe unten) und die Rezyklierbarkeit von neuartigen BAW 

wurde von den Herstellern/Entwicklern bislang nicht ausreichend erreicht.20 Laut Um-

weltbundesamt sind BAW „Keine Lösung für Verpackungsmüll!“21 Einwegprodukte aus 

BAW könnten dem Schutz der Umwelt vor Kunststoffen sogar entgegenwirken.22 

Der VKU steht der Verwendung von Biokunststoffen aus nachhaltig erzeugten erneuer-

baren Rohstoffen positiv gegenüber. Es sollten dann zudem nur ökologisch verträgliche 

Produkte erzeugt werden und dies durch nachhaltige Produktionsweisen. Das Ziel der 

Klimaneutralität und Nachhaltigkeit insgesamt erfordert mittelfristig den Verzicht auf 

den Einsatz nicht erneuerbarer Ressourcen. Diese Produkte und Materialien sollten „De-

signed for Recycling“ sein, denn auch für die Produktion der Biokunststoffe, die auf Basis 

von nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden, werden Ressourcen und Energie 

verbraucht. Jegliche Produkte und Materialien sollten grundsätzlich für eine möglichst 

lange Nutzungsphase und die Mehrfachnutzung entwickelt sein. Einwegprodukte sind, 

wenn irgendwie möglich, zu vermeiden.  
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zu 2. BAW sollten als Material vorrangig recycelt werden. Eine Be-
handlung durch biologische Verfahren stellt für BAW keine 
hochwertige Verwertungsform dar. Wenn ein Recycling nicht 
möglich ist, sollten BAW der energetischen Verwertung zuge-
führt werden, um den Energiegehalt der BAW zu nutzen. 

Aus nachwachsenden Rohstoffen lassen sich durchaus rezyklierbare Biokunststoffe wie 

Bio-PE (Polyethylen) oder Bio-PET (Polyethylenterephthalat) herstellen. Diese sollten 

dann auch stofflich verwertet werden. Laut Kreislaufwirtschaftsgesetz23 stellt die stoffli-

che Verwertung (Wiederverwendung, Recycling) die hochwertigste Form der Behandlung 

dar; das gilt auch für BAW-Abfälle. Allerdings sind diese recyclingfähigen BAW-Materialien 

in der Regel nicht (rasch) biologisch abbaubar. Eine rasche Abbaubarkeit von BAW steht 

einer langen Nutzungsdauer und dem Recycling eher entgegen. Eine energieaufwendige 

Behandlung von BAW durch biologische Verfahren ohne ausreichende verwertbare Pro-

dukte (Biogas, Kompost) kann nicht als stoffliche Verwertung gewertet werden.24 

Verpackungen aus BAW unterliegen zudem dem Regime des Verpackungsgesetzes.25 Ihre 

systematische Entsorgung mit Bioabfällen ist deshalb – mit der Ausnahme der Bioabfall-

sammeltüten – nicht zulässig.26 Die Hersteller und Inverkehrbringer der Initiative Kreis-

laufverpackung streben deshalb z. B. an, BAW-Verpackungen über die LVP-Sammlung zu 

erfassen, anschließend auszusortieren und dann, je nach Rezyklierbarkeit, dem Recycling 

oder einer industriellen Kompostierung zuzuführen.27 Eine Mitentsorgung von BAW-Pro-

dukten, die keine Verpackungen sind, über die „Wertstofftonne“ wäre, selbst wenn es 

zulässig wäre, technisch gleichermaßen problematisch, da biologisch abbaubare Kunst-

stoffe das Recycling der anderen Kunststoffe behindern.28 Auch das Fazit des Umweltbun-

desamtes 2021 stimmt damit überein: „Verpackungen oder Einwegprodukte aus bioba-

sierten oder abbaubaren Kunststoffen, wie Becher, Besteck und Teller, gehören nicht in 

die Bioabfallsammlung. Kunststoffverpackungen sind immer in der dafür vorgesehenen 

Abfallsammlung (in der Regel gelbe Tonne/gelber Sack) zu entsorgen...“29 

Die Verbände der Bioabfallkreislaufwirtschaft fordern deshalb geschlossen, dass eine Ent-

sorgung der BAW, die keine Verpackungen sind, über die Restabfalltonne erfolgen sollte.30 

Solange keine Verfahren zur roh- oder werkstofflichen Verwertung von neuartigen BAW 

zur Verfügung stehen, sollten derartige Abfälle vermieden oder, falls dies nicht möglich 

ist, vorrangig einer energetischen Verwertung zugeführt werden.  

BAW-Abfälle haben einen hohen Heizwert, und bei einer energetischen Verwertung kann 

aus ihnen Dampf, Strom und Wärme zurückgewonnen werden. Wenn BAW aus nach-

wachsenden/erneuerbaren Rohstoffen und mit erneuerbarer Energie erzeugt wurden, ist 

auch die zurückgewonnene Energie erneuerbar und somit klimaneutral. 

Auch das Umweltbundesamt31 und die Ausschüsse für Abfallverwertung sowie für Pro-

duktverantwortung und Rücknahmepflichten der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Ab-

fall (LAGA)32 sind der Ansicht, dass als Entsorgungsweg für BAW eine energetische Ver-

wertung unter Nutzung des Energiegehaltes angestrebt werden sollte, wenn ein werk-

stoffliches Recycling aus technischen Gründen ausscheidet. 
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zu 3. Eine Erfassung von BAW über die Biotonne ist nicht vorteilhaft 
und zu unterlassen, das gilt auch für Bioabfallsammeltüten.  

Eine Erfassung von BAW über die Biotonne lehnt der VKU generell ab. Zahnbürsten, Hy-

gieneprodukte usw. aus BAW stellen kein geeignetes Inputmaterial für die Biotonne 

dar, daran ändert auch deren biologische Abbaubarkeit in Laborversuchen nichts, da 

durch eine Zersetzung, selbst wenn sie vollständig sein sollte, insgesamt kein ökologi-

scher Vorteil gewonnen wird.  

Zurückgewonnene Spuren an Nährstoffen und Mikroelementen im Kompost stehen dem 

Verlust der organischen Substanz gegenüber. Kompost oder gar Humus entsteht nicht. 

Dafür muss aber Energie aufgewendet werden. Auch das Umweltbundesamt kommt zu 

der Schlussfolgerung, dass „Kunststoffe, auch wenn sie biologisch abbaubar sind, nicht für 

die Ziele der Bioabfallsammlung geeignet sind.“33 

Die Kompostierung, bei der bestenfalls eine vollständige Zersetzung von BAW zu Was-

ser, CO2 und geringsten Spuren an Nährstoffen und Mikroelementen stattfindet, ist 

keine Form der stofflichen Verwertung von BAW zu Kompost und letztlich Humus.34 

Noch kritischer zu bewerten ist ein nicht vollständiger Abbau von BAW, die der biologi-

schen Behandlung zugeführt werden.35 Abbaureste werden im Kompost als Störstoffe ge-

wertet. Aufgrund ihres extrem weiten C/N-Verhältnisses sind sie einem Abbau unter Um-

ständen kaum zugänglich. Sie vermindern dann die stoffliche und optische Qualität und 

somit den Wert des Kompostes. Im ungünstigen Fall kann es dazu kommen, dass durch 

BAW-Reste die Grenzwerte bezüglich der Sortenreinheit von Kompost überschritten wer-

den (Fremdstoffgehalt) und das Inverkehrbringen von Kompost unmöglich wird. 

In Abhängigkeit von der Behandlungsstrategie und der angestrebten Kompostspezifika-

tion werden Kompostierungs- und Vergärungsanlagen sehr unterschiedlich betrieben. In 

den heute betriebenen üblichen Kompostierungsanlagen ist die Rottedauer in der Regel 

deutlich kürzer als 12 Wochen.36 Frischkomposte, die vorwiegend für die Landwirtschaft 

produziert werden, werden häufig schon bei kurzer aerober Rottedauer von 3 Wochen 

hergestellt. Nur besonders ausgereifte Kompostprodukte, die z. B. in der Erdenindustrie 

ihren Absatzfinden, werden 8 und mehr Wochen biologisch behandelt. In vielen Anlagen 

laufen diese Prozesse auch parallel ab, um unterschiedliche Märkte zu bedienen.  

Zwar zeigen Erfahrungswerte aus der Praxis, dass zertifizierte Bioabfallsammeltüten aus 

BAW in großtechnischen Anlagen auch deutlich schneller abgebaut werden können37 und 

wird in der Neufassung der Bioabfallverordnung ein einheitliches Design eingeführt sowie 

gefordert, „dass die biologisch abbaubaren Kunststoffe überwiegend aus nachwachsen-

den Rohstoffen hergestellt sind und dass nach einer Kompostierung von höchstens sechs 

Wochen Dauer eine vollständige Desintegration mit einem Siebdurchgang von maximal 

2 mm erfolgt“,38 aber das Risiko eines höheren Störstoffanteils und damit eines Qualitäts-

verlustes des erzeugten Kompostes kann vorab nicht ausgeschlossen werden. Auch nach 

12 Wochen Kompostierung werden durchaus fossile und BAW-Mikroplastikteilchen im 

Produkt gefunden.39 Zudem können die zulässigerweise nicht abgebauten bis zu 10 % und 

die Abbaureste < 2 mm dazu führen, dass der Kompost die Qualitätsanforderungen der 



 

 VKU-Positionspapier BAW-Verwertung, 1. November 2021 8 / 18 

Gütesicherung, Bioabfallverordnung oder Düngemittelverordnung nicht einhält. Die Aus-

wirkungen der vorgenannten neuen Anforderungen der Bioabfallverordnung werden – 

wenn überhaupt – erst in etlichen Jahren erkennbar sein. 

Außerdem können biologisch abbaubare Kunststoffe meist nicht oder nur sehr schwer 

von herkömmlichen Kunststoffen unterschieden werden, weder von Verbraucher/inne/n 

noch vom Personal auf den Bioabfallbehandlungsanlagen.  

Einerseits kann dies zu erhöhten Fehlwürfen an fossilen Kunststoffen und nicht kompos-

tierbaren BAW-Abfällen und damit Verunreinigungen in der Biotonne führen, absichtlich 

oder unabsichtlich. Oder die Verunreinigung mit den verschiedenen Typen an Kunststof-

fen geht auf ein generell mangelndes Trennverhalten der Abfallerzeugenden zurück. Ak-

tuelle Untersuchungen lassen allerdings weiterhin keine Schlussfolgerungen zu einer Kor-

relation zwischen der Anzahl an fossilen und BAW-Kunststoffpartikeln im Kompost zu. Je-

denfalls stellt die Belastung mit fossilen Kunststoffen, die in allen untersuchten Proben 

gefunden wurden, das größere Problem dar.40  

Zum anderen werden beide Materialien auf den Anlagen mit Vorsortierung mangels Un-

terscheidbarkeit gleichermaßen zum Großteil als Fremdstoffe ausgelesen.41 Bei der Anlie-

ferung mit dem Bioabfall sind vorhandene Aufdrucke auf den Biokunststoffen häufig nicht 

mehr erkennbar, was eine Unterscheidung weiter erschwert. Die spezifische Aussortie-

rung von BAW ist durch erfolgreich zur Kunststoffabtrennung eingesetzte etablierte Me-

thoden und Aggregate nicht (Windsichter, NIR-Sensoren) oder zumindest nicht wirtschaft-

lich möglich (NIR-Sensoren mit erweitertem Spektrum).42 Damit werden (auch abbau-

bare) Biokunststoffe in der Regel ausgeschleust und der Kompostierung entzogen. Sie 

werden dann mit dem restlichen Siebüberlauf der energetischen Verwertung zugeführt.43 

Die Nutzung des Energiegehaltes durch die energetische Verwertung ist zwar sinnvoll, be-

deutet aber durch den „Umweg“ über die Biotonne einen höheren finanziellen Aufwand 

für die Betreiber der Bioabfallbehandlungsanlagen und eine schlechtere Energiebilanz für 

die BAW-Entsorgung. Außerdem verursacht die Ausschleusung von Fremdstoffen einen 

enormen Verlust an organischer Substanz von 10 – 20 % des Anlageninputs, die damit 

dem Recycling als Kompost entzogen wird.44 

Es ist deshalb eben gerade nicht richtig, dass die allein entscheidende Frage zur Bewer-

tung des Gebrauchs „kompostierbarer“ Kunststoffe sei, ob „dies hilft, Lebensmittelabfälle 

in das Lebensmittelabfallsystem zu bekommen“45. Die große Mehrheit der deutschen 

Kommunen und Betreiber von Kompostierungsanlagen steht deshalb selbst der Verwen-

dung von Bioabfallsammeltüten aus BAW ablehnend gegenüber,46 auch die inzwischen 

mehr als 70 Mitglieder der bundesweiten Kampagne „#wirfuerbio – kein Plastik in die Bi-

otonne!“47. Zumal durch die geplanten Anforderungen zur Kunststoffentfrachtung in der 

Bioabfallverordnung Kosten von hunderten Millionen Euro auf die Betreiber zukommen.48 

Die aktuelle Rechtslage im Abfall- und Düngerecht 

In der Bioabfallverordnung vom 23. April 201249 sind biologisch abbaubare Werk-

stoffe/Kunststoffe aus überwiegend nachwachsenden Rohstoffen in 2 Spezialfällen in An-

hang 1 Nummer 1 Buchst. a) aufgenommen worden: einerseits unter Abfallschlüssel-
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Nummer 02 01 04 „Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)“ bestimmte Abfälle aus Land-

wirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei, z. B. Abdeck-

folien; andererseits werden unter Abfallschlüssel-Nummer 20 01 39 „Kunststoffe“ „ge-

trennt gesammelte Fraktionen der Siedlungsabfälle [außer 15 01]“ genannt, konkret Ab-

falltüten, die zur Sammlung biologisch abbaubarer Abfälle wie z. B. von Küchen- und Kan-

tinenabfällen bestimmt sind. Dabei geht es in beiden Fällen um Tüten, Folien bzw. Folien-

reste, die zusammen mit den genannten Bioabfällen in geringen Mengen erfasst werden 

und nicht aussortiert werden können. Analoges gilt für „Papier und Pappe (20 01 01)“ als 

„Altpapier“ und „Getrennt gesammelte Fraktionen der Siedlungsabfälle [außer 15 01]“.50 

Da diese Anforderungen manchmal missinterpretiert werden, als wären die genannten 

Kunststoff- und Altpapierarten generell zur Miterfassung über die Biotonne und anschlie-

ßende Mitverwertung zugelassen, will der Verordnungsgeber diese 3 Punkte in der anste-

henden Novelle der Bioabfallverordnung klarstellen.51 Dabei werden die Anforderungen 

unter dem Eintrag „Sammel-  und  Transportmaterialien  aus  der  getrennten Bioabfall-

sammlung“ zusammengeführt und präzisiert:  

Bei Papier darf es sich entweder nur um Küchenkrepp und Altpapier (Zeitungspapier) in 

kleinen Mengen handeln, „wenn dies aus hygienischen oder praktischen Gründen bei der 

Sammlung der Bioabfälle zweckmäßig ist… Die Zugabe von beschichtetem Papier, Hoch-

glanzpapier (z. B. von Zeitschriften, Illustrierten) und von Papier aus Alttapeten ist nicht 

zulässig.“ Oder es müssen spezielle Papier-Sammeltüten für Bioabfall sein, „auch mit zu-

gesetzten Hydrophobierungsmitteln sowie mit einer Beschichtung aus Wachs oder aus 

biologisch abbaubarem Kunststoff, […] wenn die zugesetzten Hydrophobierungsmittel 

nur pflanzlicher oder tierischer Herkunft sind. Auch eine Wachsbeschichtung darf dann 

nur aus natürlichen, nicht-fossilen Wachsen bestehen.“ 

Sowohl die BAW-Beschichtungen der Papiertüten als auch die BAW-Sammeltüten dürfen 

nur aus solchen BAW bestehen, die „nach DIN EN 13432 (Ausgabe 2000-12) und DIN EN 

13432 Berichtigung 2 (Ausgabe 2007-10) oder nach DIN EN 14995 (Ausgabe 2007-03) zer-

tifiziert sind. Darüber hinaus muss die Zertifizierung den Nachweis beinhalten, dass die 

biologisch abbaubaren Kunststoffe überwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen herge-

stellt sind und dass nach einer Kompostierung von höchstens sechs Wochen Dauer eine 

vollständige Desintegration mit einem Siebdurchgang von maximal 2 mm erfolgt ist; die-

ser Nachweis kann auch durch eine Zusatzzertifizierung erbracht werden.“ 

Somit ist zumindest im Fall bestimmter Bioabfallsammeltüten aus BAW oder aus Papier-

tüten mit einer BAW-Beschichtung eine Sammlung und Verwertung über die Biotonne 

durch Bundesrecht erlaubt. In der Begründung zur Bioabfallverordnung vom 15.02.2012 

ist nachzulesen, dass solche BAW-Abfälle sogar in geeigneten Vergärungs-/Biogasanlagen 

eingesetzt werden könnten.52  

In der „Düngemitteltypenliste“ des Anhangs 2 der Düngemittelverordnung sind BAW aus-

schließlich 1) als Nebenbestandteile zugelassen, wenn sie 2) nach den einschlägigen Nor-

men53 zertifiziert wurden, 3) nur in unvermeidlichen Anteilen enthalten sind und 4) der 

gesamte Materialstrom aerob behandelt wurde.54 Ein Kompost, der diese Anforderungen 

nicht einhält, darf nicht als Düngemittel verwertet werden. 
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Nachweis der biologischen Abbaubarkeit (Kompostierbarkeit) 

Der Nachweis der Kompostierbarkeit erfolgt gemäß der Normen EN 14995 (Kompostier-

barkeit von Kunststoffen) bzw. EN 13432 (Kompostierbarkeit von Verpackungen).55 Die 

Testanforderungen sind in beiden Normen gleich. BAW können demnach als „kompos-

tierbar“ deklariert werden, wenn die Stoffe mit einer Partikelgröße > 2 mm innerhalb von 

12 Wochen in einer Industriekompostierung zu mindestens 90 % abgebaut werden. 

Stoffe, von denen bekannt oder zu erwarten ist, dass sie „im Verlauf der biologischen Be-

handlung  für die Umwelt gefährlich werden“, sind unzulässig, und Schwermetallgrenz-

werte müssen eingehalten werden. Die biologische Abbaubarkeit muss jedoch nur für In-

haltsstoffe mit > 1 % Massenanteil am Testmaterial/-produkt in der Trockenmasse nach-

gewiesen werden, wobei die Gesamtheit dieser nicht auf Abbaubarkeit untersuchten 

Komponenten 5 % TM nicht überschreiten darf. Alle Inhaltsstoffe müssen deklariert wer-

den. Das durch die EU anerkannte OK Compost HOME Label greift ebenfalls auf diese Nor-

men zurück, wobei es zusätzliche Anforderungen aufstellt. Es fordert z. B. die Bestimmung 

der Ökotoxizität der einzelnen Bestandteile und legt die Mindestanteile der Inhaltsstoffe 

für die Testung auf 0,1 % TM einzeln und 0,5 % TM in Summe fest.56 

Überhaupt nicht erfasst werden deshalb oft problematische Inhaltsstoffe in geringen An-

teilen, z. B. Silicon-Anteile in Beschichtungen von Backpapieren (chemisch: Polysiloxane, 

insbes. Polydimethylsiloxan,  PDMS). Silicone sind sehr langsam und nur begrenzt biolo-

gisch abbaubar oder chemisch zersetzbar, reichern sich in der Partikelphase und Fetten 

an und können geringe Mengen, aber sehr gefährliche Umwandlungsprodukte bilden.57 

Dass Bioabfälle zunehmend auch in Vergärungsanlagen behandelt werden, bleibt in den 

genannten Normen58 weitgehend unberücksichtigt; diese Untersuchung kann freiwillig 

durchgeführt werden. Die biologische Abbaubarkeit von biologisch abbaubaren Kunst-

stoffen ist in Vergärungsanlagen häufig nicht gegeben. Ohne verfügbaren Sauerstoff und 

besonders im mittleren Temperaturbereich erfolgt häufig nur eine eingeschränkte Um-

setzbarkeit langkettiger/komplexer Biopolymere, wie auch fossiler und natürlicher Poly-

mere, so dass kein relevanter, schon gar kein 90 %-iger Abbau gegeben ist. Die Dauer der 

Nachkompostierung der festen Gärreste beträgt dann wegen des bereits erfolgten Ab-

baus der leicht zugänglichen Stoffe noch dazu deutlich weniger als 12 Wochen. Ein erhöh-

ter Anteil an nicht abgebauten biologisch abbaubaren und anderen Kunststoffresten im 

Kompost und flüssigen Gärresten kann auch hier die Einhaltung der Vorgaben für die Gü-

tesicherung gefährden. 

Da die Behandlung von Bioabfällen in Vergärungsanlagen aufgrund der Erwünschtheit er-

neuerbarer Energieträger (hier Biogas) und Rohstoffe (hier Methan, theoretisch auch CO2 

und Wasser) vermutlich weiterhin zunehmen wird, besteht hinsichtlich des Abbaus der 

rechtlich zugelassenen Bioabfallsammeltüten in Vergärungsanlagen Forschungsbedarf. 

Das Zertifizierungszeichen „DINplus Bioabfall-Beutel“ der DIN CERTCO greift bereits die 

(voraussichtlichen) neuen Anforderungen der Bioabfallverordnung auf. Auf nationaler 

Ebene und außerhalb der EU stehen weitere Zertifizierungssysteme zur Verfügung.59 
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Über den tatsächlichen Abbau (Mineralisierung), Umbau, Metabolite und deren Verbleib 

und Wirkung in den verschiedenen Umweltkompartimenten ergeben diese Zertifizie-

rungssysteme keine Erkenntnisse. Die wissenschaftlichen Dienste des deutschen Bundes-

tages konstatierten deshalb z. B.: „Solange keine Belege für die Abbaubarkeit im Meer-

wasser vorliegen, muss man davon ausgehen, dass auch bioabbaubare Kunststoffe dort 

eher fragmentieren als abgebaut werden.“60Das Testschema der relevanten Normen 

sollte zukünftig verpflichtend auf die Beurteilung der Verwertbarkeit von BAW in Bio-

gasanlagen und auf alle einzelnen organischen Inhaltsstoffe, auch in Anteilen < 1 %, aus-

gedehnt werden. Außerdem dürfen die vorgeschriebenen Tests zur Ökotoxizität nicht 

auf das Pflanzenwachstum beschränkt bleiben. Der Begriff „biologisch abbaubar“ sollte 

aus den gegenwärtigen Zertifizierungen und Kennzeichnungen entfernt werden und nur 

zulässig sein, nachdem die rasche vollständige und unschädliche Mineralisierung in der 

Umwelt nachgewiesen wurde. 

Die EU-Rahmenbedingungen für biobasierte und bioabbaubare Kunststoffe 

Die EU-Kommission hat im Oktober 2021 eine Konsultation zum Fahrplan für biologisch 

abbaubare Kunststoffe durchgeführt.61 Fahrplan-Konsultationen dienen dazu, der Öffent-

lichkeit das Verständnis der Kommission von der Problemlage und Lösungsmöglichkeiten 

bekannt zu geben, sodass Betroffene und Bürger/innen Meinungen und Informationen in 

den Prozess frühzeitig einfließen lassen können. Der Vorschlag der Kommission für einen 

politischen Rahmen für biobasierte sowie für biologisch abbaubare und kompostierbare 

Kunststoffe soll dann als „Kommunikation“ im 2. Quartal 2022 erscheinen. In der Fahr-

plan-Konsultation stellt die Kommission u. a. fest, dass die Konsument/inn/en bei ihrer 

Kaufentscheidung nach wie vor keinen Zugang zu klaren und vertrauenswürdigen Infor-

mationen über „Biokunststoffe“ haben. Im Europäischen Komitee für Normung wird der-

weil an einheitlichen Anforderungen an heimkompostierbare Tragetaschen gearbeitet.62 

Der VKU begrüßt eine EU-weit einheitliche und klare Kennzeichnung von BAW-Produk-

ten. Für den Umweltschutz hat die nachhaltige Herstellung von BAW aus nachwachsen-

den Rohstoffen dabei aus Sicht des VKU die weitaus größere Bedeutung im Vergleich 

zur Abbaubarkeit. Der VKU hält daher ein Abstellen auf den Verwertungsweg bei der 

Be- und Kennzeichnung von Biokunststoffen für irreführend oder zumindest unzu-

reichend. Auch „rote und grüne Listen kompostierbarer Abfälle“63 lehnt der VKU ab. 

Besser wäre ein (zusätzlicher) Hinweis auf die Erzeugung aus (nachhaltigen) nachwach-

senden Rohstoffen und z. B. den CO2-Fußabdruck des Produktes. 

Bioabfallsammeltüten aus BAW oder aus BAW-beschichtetem Papier 

Die Verwendung von BAW-Sammeltüten kann zur Steigerung der Erfassungsmengen füh-

ren. Die Beutel ermöglichen eine hygienische und komfortable Erfassung von Bioabfällen. 

Sowohl die Sauberkeit der Sammlung im Haushalt als auch die Sauberkeit der Biotonnen 

kann sich durch die Nutzung der Tüten verbessern. Hierdurch kann insgesamt die Bereit-

schaft zur konsequenten Sammlung biogener Abfälle im Haushalt gefördert werden.64 



 

 VKU-Positionspapier BAW-Verwertung, 1. November 2021 12 / 18 

Diesem möglichen positiven Effekt auf die Akzeptanz der Bioabfallsammlung und die da-

mit verbundene Steigerung von Erfassungsmengen stehen jedoch eine Reihe bedeuten-

der Nachteile gegenüber: 

 Die anhand existierender Zertifikate ausgewiesene „biologische Abbaubarkeit“ o-

der „Kompostierbarkeit“ sagt nichts darüber aus, in welcher natürlichen Umge-

bung das Material unter welchen Bedingungen wie rasch abbaubar ist. 

 Die unklare Informationslage kann zur Verschmutzung der Bioabfälle mit nicht 

kompostierbaren Kunststoffen und der fossilen Abfälle für das Recycling mit „bi-

ologisch abbaubaren“ Kunststoffen führen. 

 Selbst die BAW-Sammeltüten sind oft nicht systemverträglich mit der örtlichen 

Bioabfallbehandlungsanlage und den dortigen Betriebsbedingungen, d. h. sie 

werden nicht immer weitestgehend abgebaut. Hierbei spielt die Rottedauer, die 

vom jeweiligen Kompostwerk auch bei der Verarbeitung von Durchsatzspitzen 

mindestens erreicht wird, die entscheidende Rolle.  

 Ein positiver Effekt der Verwendung von BAW-Sammeltüten auf die Akzeptanz 

der Bioabfallsammlung und eine damit verbundene Steigerung von Erfassungs-

mengen und Qualität ist nicht gesichert.  

 Das „bessere Image“ der BAW könnte zu einem erhöhten Kunststoffkonsum und 

Ressourcenverbrauch führen. 

 Die Vermüllung der Umwelt könnte durch weggeworfene BAW-Abfälle zuneh-

men, da das Wegwerfen aufgrund der „Abbaubarkeit“ weniger stark als Ver-

schmutzung der Umwelt bewertet wird.  

 Negative Effekte könnten sich auf Verbrauch und Entsorgung von fossilen Kunst-

stoffe ausdehnen (Zunahme der Vermüllung usw.). 

 Zur Herstellung von BAW werden i. d. R. immer noch erhebliche Mengen an fos-

silen Rohstoffen verarbeitet.65 Somit ist bei einem vollständigen Abbau von BAW 

immer auch der damit verbundene Rohstoffverlust zu betrachten, und ein Teil des 

(auch indirekt) freigesetzten CO2 ist dann fossilen Ursprungs. 

 In BAW-Tüten kann die bereits einsetzende Vergärung zur Bildung und späteren 

Freisetzung von Geruch und Schadstoffen (Treibhausgasen…) führen.  

Der VKU tritt deshalb entschieden dafür ein, dass auch BAW-Sammeltüten und BAW-

Beschichtungen von Papiersammeltüten für die gemeinsame Erfassung, Sammlung und 

Verwertung der Bioabfälle nicht länger zugelassen werden. 

Menge und Qualität der getrennt gesammelten Bioabfälle sind – bundesweit gesehen – 

zweifellos steigerbar. Quantität darf dabei nicht zulasten der Qualität gehen, und für 

die Qualität der Bioabfälle ist die sortenreine Erfassung der Abfälle durch die Abfaller-

zeuger von größter Bedeutung. Der VKU fordert zusätzlich möglichst bald eine „große“ 

Novelle der Bioabfallverordnung mit deutlich stärkeren Pflichten für Erzeuger, die ihre 

Bioabfälle Entsorgungsträgern überlassen, sowie für Haus-, Nutz- und Kleingärten. 
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Beitrag der Bioabfallverwertung zur Erreichung der Strategie 2030 
und der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen 

Die kommunale Bioabfallverwertung trägt zur Erreichung der folgenden Ziele bei. Eine re-

duzierte Bioabfallverwertung als Komposte und Erden aufgrund der Verschmutzung mit 

nicht ausreichend schnell abbaubaren BAW sowie die Behandlung von BAW (fast) ohne 

nutzbares Produkt in der getrennten Bioabfallbehandlung, aber mit zusätzlich erforderli-

chen Ressourcen, gefährden diese Zielbeiträge. 

Ziel 2 „kein Hunger“: Eine nachhaltige, ertragreiche Landwirtschaft in Deutschland ver-

ringert den Bedarf an Lebensmittel- und Tierfutterimporten und trägt so zur Ernährungs-

sicherheit in anderen Weltregionen bei. Kompostgaben verbessern die Fruchtbarkeit der 

landwirtschaftlich genutzten Böden. 

Ziel 7 „Bezahlbare und saubere Energie“: Die energetische Verwertung von BAW aus 

nachwachsenden Rohstoffen führt zur Bereitstellung erneuerbarer Energie, sei es als Bio-

gas (Strom, Wärme, Brennstoff, Treibstoff) oder Wärme aus der Verbrennung (Dampf, 

Strom, Wärme). 

Ziel 8 „Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“: Die getrennte Sammlung 

und Verwertung der Bioabfälle schafft und sichert regionale Arbeitsplätze. 

Ziel 11 „Nachhaltige Städte und Gemeinden“: Die getrennte Sammlung und großtechni-

sche Behandlung der Bioabfälle vermeidet unerwünschte großflächige Geruchsemissio-

nen und trägt zur Seuchenhygiene in den Siedlungen bei. Über die Beiträge zu den Zielen 

7, 8, 12, 13 und 15 erfolgt mittelbar auch ein Beitrag zu Ziel 11. 

Ziel 12 „Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion“: Durch das Recycling von Bi-

oabfällen als Kompost werden nicht erneuerbare Primärressourcen geschont (minerali-

sche Düngemittel, Bewässerungswasser, mechanische Bodenbearbeitung…) und regio-

nale Kreisläufe geschlossen. Biogas könnte Ausgangsstoff für die chemische Industrie sein. 

Ziel 13 „Maßnahmen zum Klimaschutz“: Die getrennte Sammlung und großtechnische 

Behandlung der Bioabfälle vermeidet unerwünschte Treibhausgasemissionen aus priva-

ten Kleinkomposten (Methan, Lachgas) und früher der Deponierung. Der regionale Kreis-

lauf erneuerbarer Stoffe senkt den CO2-Fußabdruck der Lebensmittelproduktion. Kom-

postgaben führen zum Aufbau der Humusschicht im Boden und so zur C- und N-Bindung. 

Kompost verbessert die Biodiversität und Aktivität der Böden und führt so zur weiteren 

C- und N-Aufnahme und -Bindung aus der Atmosphäre. Komposte und Erden aus Bioab-

fällen helfen, Torfabbau zu vermeiden und die Moore als C-Senken zu schützen. Durch die 

energetische Verwertung werden fossile Primärbrennstoffe geschont.  

Ziel 15 „Leben an Land“: Kompost ist ein komplexes, wertvolles Bodenverbesserungsmit-

tel und verbessert zahlreiche Eigenschaften der Böden, bis hin zur Biodiversität, Aktivität 

und Fruchtbarkeit, und somit des gesamten Ökosystems Boden. 
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